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RS OGH 1988/12/20 10ObS168/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1988

Norm

ARÜG §6 Abs3

Rechtssatz

In Lettland bestand - abgesehen von dem nach den lettischen PensionsG vom 31.07.1931 versicherten Personenkreis

im Staatsdienst und Kommunaldienst sowie bei staatlichen autonomen Unternehmen sowie bestimmter Freiberu8er

und besoldeter Beschäftigter bei bestimmten Organisationen - vor 1941 überhaupt noch keine Versicherungsp8icht

(hier: Hilfsangestellter in der Staatsdruckerei).
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